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Verordnung des Innenministeriums über
die Haushaltswirtschaft der Gemeinden

(Gemeindehaushaltsverordnung -GemHVO)
Vom 11. Dezember 2009

 
  § 6

Vorbericht

Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter
dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine durch Kennzahlen
gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Ins-
besondere soll dargestellt werden,

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegen-
über dem Vorjahr eintreten,

 

2. wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermö-
gen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgege-
benen Kennzahlen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und
im Haushaltsjahr entwickeln werden,

 

3. wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr voran-
gegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haus-
haltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum
Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 stehen,

 

4. welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr ge-
plant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,

 

5. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die
inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzpla-
nungszeitraum ergeben,

 

6. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und

 

7. wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der ver-
anschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im
Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen wor-
den sind.

 

Weitere Fassungen dieser Norm
§ 6 GemHVO, vom 11.12.2009, gültig ab 01.01.2010 bis 20.05.2016

§ 6 GemHVO wird von folgenden Dokumenten zitiert
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Gesetze Landesrecht
Baden-Württemberg
§ 3 StOGVO, gültig ab 01.01.1999 bis 01.08.2004
§ 3 StOGVO, gültig ab 01.06.1988 bis 31.12.1998
§ 3 StOGVO, gültig ab 01.01.1982 bis 31.05.1988
§ 3 StOGVO, gültig ab 23.02.1978 bis 31.12.1981

Verwaltungsvorschriften der Länder / von Landesverbänden
Baden-Württemberg
Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushal-
te, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt-
und Kontenrahmen) 1.1, i. d. F. v. 30.08.2018, Az.:2-2246.1/5
Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushal-
te, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt-
und Kontenrahmen) Anlage 16, i. d. F. v. 30.08.2018, Az.:2-2246.1/5
Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushal-
te, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt-
und Kontenrahmen) 1.1, i. d. F. v. 09.06.2016, Az.:2-2246.1/5
Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushal-
te, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt-
und Kontenrahmen) Anlage 16, i. d. F. v. 09.06.2016, Az.:2-2246.1/5
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